
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2012/8/23 2012/05/0080
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.2012

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

AVG §58;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Voraussetzung für das Vorliegen eines Bescheides ist zunächst, dass der betre8ende Akt erkennbar von einer

bestimmten Verwaltungsbehörde erlassen wurde. Ferner ist es erforderlich, dass ein tauglicher Bescheidadressat

vorhanden ist. Notwendig ist darüber hinaus, dass zumindest aus dem Inhalt eindeutig hervorgeht, dass gegenüber

individuell bestimmten Personen eine normative (rechtsverbindliche) Anordnung getro8en werden soll. Entscheidend

ist damit, ob nach dem Inhalt ein autoritatives Wollen der Behörde anzunehmen ist, ob die Erledigung also einen die

zur Entscheidung stehende Rechtssache bindend regelnden Spruch im materiellen Sinne enthält, der in Rechtskraft

erwachsen kann.
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